
BETRIEBSANWEISUNG 
gemäß §14 Gefahrstoffverordnung 

 

  Firma / Abteilung:                     _____________________________________________ 
   
  Arbeitsbereich und Tätigkeit:    _____________________________________________ 
  
  Verantwortlich:                          _____________________________________________ 
                                                                                                                      (Unterschrift) 

Gefahrstoffbezeichnung 
 

Teer-Entferner  
 

                   Basis:  Naphta (Erdöl)  <90% 
                                        Alkohole(C16-C18), ethoxyliert, propoxyliert     <  1%  
  
                   Lieferant:       Igepa-Chemie GmbH 
                   Artikel-Nr. :    2073 
 

Gefahren für Mensch und Umwelt 
   

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
 

                    Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät, bei intensiver bzw. 
                           Längerer Expansion umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 Weitere 
 Anweisungen: 
                  ______________________________________________________________  
 

                                                                          

 
 

 

 
 

 

 

Beim Umfüllen ist das Tragen einer Schutzbrille empfehlenswert. 
 

Vor der Arbeit Gesicht und Hände vorbeugend mit einer Hautschutzcreme 
einreiben. Beim Hantieren mit dem Teer-Entferner sind chemikalienbeständige 
Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk (> 0,7mm) oder Nitrilkautschuk                   
( > 0,4mm), lösemittelbeständige Schutzkleidung sowie rutschfeste Stiefel zu 
tragen. 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 

 

 

Gefahr! Teer-Entferner kann bei Verschlucken und Eindringen in 
die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder 
oder rissiger Haut führen. Das Produkt ist schädlich für Wasser-
organismen mit langfristiger Wirkung.  
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Verhalten im Gefahrfall 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Anweisungen: 
 

                   _______________________________________________________________  
 

Notruf:  112 

Erste Hilfe 
  

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Weitere Anweisungen: _________________________________________________ 
   

 Notruf:  112  
 

Sachgerechte Entsorgung 
                   
   
 
 
 

 
 
 
 
  Weitere Anweisungen: 
 
 
     ______________________________________________________________ 
 

 

Freigesetzter Teer-Entferner ist rutschgefährlich. Für ausreichende Lüftung sorgen. Nicht in 
die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Das Produkt mit 
flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder) aufnehmen und gemäß den 
öffentlichen Vorschriften entsorgen. Im Brandfall sind geeignete Löschmittel: CO2, 
Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum oder Wassersprühstrahl. Ungeeignet hingegen ist 
Wasser im Vollstrahl. Bei der Brandbekämpfung muss ein Schutzanzug mit 
umluftunabhänigem Atemschutzgerät getragen werden. 

 

Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei 
Auftreten von Gesundheitsstörungen Arzt hinzuziehen. Verursacht Depressionen des 
Zentralnervensystems. Möglichkeit zur Entwicklung einer chem. Pneumonitis. 
 
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen. 
 
Nach Hautkontakt: Benetzte Kleidung wechseln, betroffene Heut mit viel Wasser und 
Seife abwaschen. 
 
Nach Augenkontakt: Bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich 
ausspülen, Augenarzt konsultieren. 
  
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und Wasser trinken lassen. Nicht Erbrechen 
lassen und Arzthilfe zuziehen.   
  

Teer-Entferner ist wassergefährdend, Wassergefährdungsklasse (WGK) 2, und darf nicht dem 
Abwasser/Kanalisation/Oberflächenwasser zugeführt werden. Entsorgung gemäß den örtlichen 
behördlichen Vorschriften.  
 

Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (2000/532/EG): 

20 01 13 Lösemittel 

15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch  
  gefährliche Stoffe verunreinigt sind. 
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